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홢 Bilag.  X X V I .  ' . 

E k s t r a k t a f s k r i f t  a f  den  tyske  Told tar i f  a f  1. J a t i t i a r  1927. 

Leder und Lederwaren. 

A. Leder. 홢 " 
Rmk. 

(545/7) Leder, halb-oder gänzgar,'.auch zugerichtet, anderweit nicht genannt: 
545. bei einem Reingewichte des Stückes von mehr als 3 kg: ; : 

ganze Häute mit anhaftenden Köpfen, Hälsen, Bäuchen und Klauen, auch 
in Hälften; Kopf-, Hals, Bauchteile und Klauen, sowie Rossschilder und 
Schweinsleder ohne Rücksicht auf das Gewicht des Stückes . 30 
''Kernstücke . v . . . . . . - " . ' 7  . . . . . ; . . . v i . . . .  42 
(vertragsmässig 36) 

546. bei einem Reingewichte des Stückes von 1 bis 3 kg V. . . . . . . .  40 
547. - - ' __ . * - weniger als 1 k g  . ,  , "  ' . .  50 
549. Ziegen und Zickelleder, zugerichtet, mit Ausnahme des HandsehuhledQr's und 

des lackierten Leders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ] . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 
550. Schaf- und Lammleder, zugerichtet, mit Ausnahme des Handschuhleders und ~ 

des lackierten L e d e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
(vertragsmässig v 36) , 

552. Lackiertes Leder aller A r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  i . .  50 
553. Bearbeitete (gefärbte, gegerbte u. s. w.) Häute von Fischen oder Kriech- 

t i e r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . .  50 
554. Künstliches Leder (ganz oder teilweise aus Lederabfällen zusammengesetzt). 30 

B. Lederwaren: : 

(555/6) Schuhe aus Leder aller Art, auch aus behaarten Häuten oder aus 
Häuten von Fischen oder Kriechtieren: 

555. mit Holzsohlen . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
- 556. mit anderen Sohlen: 

das Paar im Gewichte von mehr als l 200 g .. 85 
홢 홢 홢 600 bis 1200 g; auch Schuhoberteile 

, aus Leder aller Art mit elastischen Einsätzen ohne Rücksicht auf das Gewicht. , 120 
das Paar im Gewichte von 600 g oder darunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 


